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Die Wehrlosigkeıt der Mennonıten In Rußland

FEınes der Priviılegien, welche den Danzıger Mennoniıten VOT iıhrer Einwan-
erung nach Rußland VON der russischen Zarın Katharına ı88 und ihrem
Thronnachfoger, dem /Zaren Paul, zugestanden worden n’ betraf dıe
Wehrlosigkeıt. „FÜür ew1ge Zeıten“ wurden cdıe mennonıiıtischen Kolonısten
VO Dienst In der russiıschen Armee freigestellt.
Dies äaänderte sıch, als 8/4 dıe allgemeıne e  1C In Rulßland eingeführt
wurde. Bereıts 8/1 verbreıtete sıch In den mennoniıtischen Kolonıien dıe
Nachrıicht, daß dıe russiısche Regierung dıe allgemeine e  1C
einzuführen beabsıchtige. Dies rief große Unruhe den Mennonıiıten
hervor. ur das rıvileg der Befreiung VO Waffendienst, welches der
Lar Paul In seinem ‚„‚Gnadenbrief” für „eW1ge Zeıliten“‘ bestätigt hatte,
unangetlastet eıben Generalgouverneur VO Kotzebhue gab den
Molotschna-Mennoniten verstehen, S1e ollten doch be1l der eglerung in
St Petersburg vorstellıg werden und dıe Erhaltung des Priviılegs nach-
suchen. Bereıts 1mM Februar des Jahres 871 entsandten el Kolonien, dıe
Molotschna- und dıe Chortitza-Kolonie, eıne Delegatıon nach Petersburg.
Hıer überreichten S1e be1 eilner Audıenz dem Domänenminister dıe Bıttschrı
der Mennoniten, der dıe chriıft den Krıegsminister weıterleıiten wollte
Als der Minıister dıe beiden Leıter der Delegatıon, eONNAaT:! Sudermann und
Gerhard Dyck, nach ihrem Begehren iragte, tellte sıch heraus, daß cMese des
Russıiıschen nıcht mächtıig W as Verwunderung und Mißfallen des
Mınıisters hervorrief: C  on 70 Jahre Ssınd SI ıIn Rußland und können noch
nıcht ssısch sprechen. Das 1st eiıne Sünde‘‘!
Auf Empfehlung des ministeriellen Beraters ollten dıe Delegierten für den
Kriıegsminister eine „Denkschrift über dıe rage der Wehrlosigkeıt der Men-
nonıten“‘ verfassen; dies erledigten S1e noch in Petersburg. nfang März 871
überreichten dıe beıden Altesten dem Präsıdenten der Kommissıon ZUT

Ausarbeitung des Gesetzes über dıe allgemeıne e  1C. dıe Denkschriuft
Man tellte den mennonıtıschen Delegierten In Aussıiıcht, des
Waffendienstes dıe Jungen Männer 1m Sanıtätswesen einzusetzen, WOLCECH
dıe mennonıtıschen Delegierten edenken außerten, da auch das
Sanıtätswesen miılıtärisch organısıert se1 1873 W ar der Gesetzesentwurtf
SOWwelt gediehen, daß wiß dem Reıichsrat vorgelegt werden konnte. Präsıdent
diıeses Reıichsrates W al der Großfürst Konstantın. ach einıgen Schwier1g-
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keıten wurden ıe mennonıtıschen Delegierten VO ıhm empfangen Der
Großfürst, der miıt ıhnen eutsch sprach, ze1ıgte sıch über dıe Mennoniten 1M
allgemeınen, über deren Begehren 1m besonderen erstaunlıch gul informıiert.
Im espräc mıt den Delegierten WIEeS wjE besonders auf dıe iıchten der
Mennonıiıten dem (russıschen) Vaterlande gegenüber hın und außerte sıch
dahıngehend, daß ‚„„dıe Reglierung das GewI1issen der Mennonıten schonen
und S1e nıcht Zu Waffendienst zıehen, sondern Dıiensten In den
Hospıitälern und Werkstätten verwenden‘“‘ werde.*
Inzwıschen wuchs dıe Unruhe In den mennonıtischen Kolonien, denn I1a

konnte be1 en freundlıchen Kontakten den höchsten Reglerungsstellen
ın Petersburg immer noch keıne konkreten Ergebnisse sehen. Der Gedanke

eiıne Auswanderung nach Nordamerıka oT1I iImmer stärker sıch.
Im Herbst 8/3 ega sıch eiıne drıtte Delegatıon nach Petersburg, dıe VCOI-

suchen sollte. VO /aren persönlıch empfangen werden. 1ne Audıenz
be1l dıesem konnte nıcht erwirkt werden. SO übergaben die Vertreter der
mennonıtıschen Delegatıon iıhre Bıttschrı den Monarchen dem [IDomä-
nenmiınIıster. Dıieser erklärte ihnen, daß „Ddeıne MajJestät eioONlien habe., dıe
Mennoniten sSOWweIlt berücksichtigen, als möglıch und verträgliıc mıt
iıhrem (Gewlssen s@e1  0653 In dieser Bıttschrı wurde mıt Hınweis auf dıe VO

Katharına I1 und Paul gewährten Privilegien dıe orge ZUuU USCTUC
gebracht, daß Nr dıe beabsıchtigte Eınführung der allgemeınen Wehr-
pflicht In Rulßland „UNSCIC Herzen aufs höchste beunruhigt werdenkeiten wurden die mennonitischen Delegierten von ihm empfangen. Der  Großfürst, der mit ihnen deutsch sprach, zeigte sich über die Mennoniten im  allgemeinen, über deren Begehren im besonderen erstaunlich gut informiert.  Im Gespräch mit den Delegierten wies er besonders auf die Pflichten der  Mennoniten dem (russischen) Vaterlande gegenüber hin und äußerte sich  dahingehend, daß „die Regierung das Gewissen der Mennoniten schonen  und sie nicht zum Waffendienst ziehen, sondern zu Diensten in den  Hospitälern und Werkstätten verwenden“ werde.*  Inzwischen wuchs die Unruhe in den mennonitischen Kolonien, denn man  konnte bei allen freundlichen Kontakten zu den höchsten Regierungsstellen  in Petersburg immer noch keine konkreten Ergebnisse sehen. Der Gedanke  an eine Auswanderung nach Nordamerika griff immer stärker um sich.  Im Herbst 1873 begab sich eine dritte Delegation nach Petersburg, die ver-  suchen sollte, vom Zaren persönlich empfangen zu werden. Eine Audienz  bei diesem konnte nicht erwirkt werden. So übergaben die Vertreter der  mennonitischen Delegation ihre Bittschrift an den Monarchen dem Domä-  nenminister. Dieser erklärte ihnen, daß „Seine Majestät befohlen habe, die  Mennoniten soweit zu berücksichtigen, als möglich und es verträglich mit  ihrem Gewissen sei.‘ In dieser Bittschrift wurde mit Hinweis auf die von  Katharina II. und Paul I. gewährten Privilegien die Sorge zum Ausdruck  gebracht, daß durch die beabsichtigte Einführung der allgemeinen Wehr-  pflicht in Rußland „unsere Herzen aufs höchste beunruhigt werden ... Die  Sache ist für uns so ernst und wichtig, sie ist eine Lebensfrage für den Fort-  bestand unserer Gemeinschaft ...‘“#  Es muß anerkennend festgestellt werden, daß alle Regierungsstellen, ja selbst  der Zar persönlich,  immer wieder versuchten,  den Mennoniten  außerordentlich viel Verständnis für ihre Glaubenshaltung inbezug auf die  Wehrlosigkeit entgegenzubringen. Überall war man ehrlich bemüht, die  Mennoniten von einer Auswanderung abzuhalten. Man kann sich des Ein-  drucks nicht erwehren, daß viele rußländische Mennoniten sich dieser groß-  zügigen politischen Geste der russischen Regierung gar nicht so recht bewußt  waren. Das Schreiben an den Zaren hatte immerhin den Erfolg, daß  Alexander II. seinen Vertrauensmann, den Generaladjutanten v. Totleben,  im April 1874 in die Kolonien Chortitza und Molotschna entsandte, um die  Mennoniten des wohlwollenden Verständnisses des Zaren für deren An-  liegen zu versichern und die Mennoniten, wenn möglich, von einer Auswan-  derung nach Amerika abzuhalten.® Die Wirkung der Auftritte v. Totlebens  in den Versammlungen in Chortitza und Halbstadt müssen so überzeugend  gewesen sein, daß die Mehrheit den Zusagen des Zaren vertraute; viele traten  114Die
aC ist für uns und wiıchtig, S1€e ıst eiıne Lebensfrage für den Orfs
bestand unNnserIer Gememinschaft 064
Es muß anerkennend festgestellt werden, daß alle Regierungsstellen, Ja selbst
der Zar persönlıch, immer wıeder versuchten, den Mennonıiıten
außerordentlıch viel Verständniıs für ıhre Glaubenshaltung nbezug auf dıe
Wehrlosigkeıt entgegenzubrıngen. Überall WalT I1Nan hrlıch bemüht, dıe
Mennoniten VO eiıner Auswanderung abzuhalten Man kann sıch des Eın-
TUC nıcht erwehren, daß viele rußländis Mennoniten sıch dieser gr0ß-
züg1ıgen polıtiıschen Geste der russischen egıerung Sar nıcht recht bewußt

Das Schreiben den /Zaren hatte iımmerhın den Erfolg, daß
Alexander H: seinen Vertrauensmann, den GeneraladJjutanten otleben,
1mM pr1 8/4 in dıe Kolonıien Chortitza und Molotschna entsandte, dıe
Mennoniten des wohlwollenden Verständnisses des /aren für deren ANn-
liegen versiıchern und dıe Mennonıiten, WEeNN möglıch, VO eiıner Auswan-
derung nach Amerıka abzuhalten.° Die Wırkung der Auftrıtte Totlebens
In den Versammlungen In Chortitza und Halbstadt mussen überzeugend
SCWESCH seIn. daß die enrner den Zusagen des aren viele traten
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VOINN ihrer Absıcht, nach Nordamerıka auszuwandern, zurück. Eın Driıttel SB
Mennonıiten ın Rußland, etiwa 1e allerdings be1l der bereıts
getroffenen Entscheidung und wanderte AdUus

DIe Vereinbarung zwıschen der russıschen eglerung und den Mennoniten
über eiınen waffenfreien Ersatzdienst wurde mıt otleben prı
873 geschlossen. Diese Vereinbarung erlangte Maı TE Gesetzes-
aft Das Gesetz hat In deutscher Fassung folgenden Wortlaut:

.„Dıe Mennonıiten sınd VO JIragen der affen befreıit und elısten den
Dienst In den Werkstätten des Marıne-Ressorts, in der Feuerwehr und
In besonderen mobilen KOommandos des Forst-Ressorts auf TUn
besonderer Regeln. Dieses erstreckt sıch jedoch nıcht auf dıejenıgen
Mennonıiten, welche nach dem Januar 8/5 der beigetreten
oder AUSs dem uslande eingewandert sind.°°®

Sehr ausführlich sınd dıe „Regeln über dıie Ableistung der oblıgatorischen
Dıienstpflicht Urc dıe Mennoniten.““

Der Ersatzdienst der rußländischen Mennonıiten
Es 1st dıes der Fall ın der Geschıiıchte, daß eıne eglerung eiıner Reli1-
g1onsgemeınnschaft auf gesetzgeberıischer eCne dıe Möglıchkeit einräumte.,

des Waffendienstes einen FErsatzdienst ohne W affen abzuleılisten. In der
Bundesrepublık Deutschlan galt 6S als eıne große polıtıische Errungen-
schaft, den Zivıldiıens als Alternatıve ZU aktıven Waffendienst gesetzlıch

verankern. Dies ist In Rußland aufgrun der emühungen der Menno-
nıten dort bereıts VOT 120 ahren geschehen; 11UT in eingeweıhten Kreisen ist
dies ekannt eWl1 den Mennoniten in Preußen wurde X68 PCI Kabıinetts-
Order nıcht PCI (Gjesetz zugestanden, dıe Miılıtärpflicht als Kranken-
wärter, cNreıber oder TIraıiınfahrer abzuleıisten. Sıe heben aber iIm Verband
des Heeres. Anders 65 für dıe Mennonıiten in Rulßland S1e unterstanden
nıcht dem Kriıegsministerium, sondern dem Minısterium für Landwirtscha:
Dies War eiıne der wichtigsten Bedingungen, dıe dıe Mennoniıten stellten und
dıe dann In den „Kegseln::, In den Ausführungsbestimmungen ZU

Gesetz VO Maı 1873 aufgenommen wurden.
Die Jungen wehrpflichtigen Männer wurden im so  en Forsteidienst
eingesetzt. An der Spıtze der Leıtung des Forsteidienstes stand als Präsıdent
e1in „Bevollmächtigter“‘ der Mennonitengemeinden In Rußland Der Forste1-
Präsident wurde VO der kommunalen Gemeindeversammlung gewählt, GF

War das ausführende rgan der Abgeordneten- Versammlung sämtlıcher
Mennoniten-Gemeinden. Die Beschlüsse, welche MAese Versammlung hın-
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sichtlıch der MCinanzıellen Verpflichtungen jedes einzelnen Mennoniıten ZÄARN

Unterhalt des Forsteidienstes elısten hatte, WalcCIl bındend für Jjedermann.
Für dıe seelsorgerlıch-menschliche Betreuung der Jungen „Forsteıjer‘‘ WAar

„Die Allgemeıne Konferenz der Mennonıten-Gemeinden ın Rußl  d“ DZW
‚„Die Allgemeıine Mennonitische Bundeskonferenz“ (ab zuständıg.
DIiese benannte für jede Forste1 einen rediger. DIie Stelle eINEs olchen Pre-
digers W äal auf Drängen der Mennoniten in den Ausführungsbestimmungen
AA (Gesetz VO Maı 875 fest verankert. Für den wiırtschaftlıchen Teıl
gab 6S den ÖOkonomen. Aus Sparsamkeıtsgründen wurden ach ein1ıgen
Jahren e1| Funktionen eıner Person übertragen, dem „Prediger-Okonom“‘,
W as der acC nıcht immer zuträglich uf Jeden Fall mußte diesePerson
e1n ordınıerter rediger se1n, der nıcht immer auch eın tüchtiger „Ökonom“
W al In den Erinnerungen der mennoniıtischen Jungen Männer tauchen
wıederholt Beschwerden über den Prediger-Okonomen auf, dıe vorwıegend
den wiıirtschaftlıchen Teıl se1ıner Amtsführung betreffen Andererseı1ıts el
6r VO einem Prediger-Ökonom: D W äar nıcht L1UT eın tüchtiger Landwırt,
wiß WAaT auch eın treuer deelsorger. und Tante Braun als zeıtlıche
Eltern | Heimeltern, auf der Forste1 ehebt.‘“” Dıe fachlıche Leıtung
lag In den Händen eInes russischen Försters. Er War Regierungsbeamter.
Da dıe Mennoniten ZUT Bedingung emacht hatten, daß dıe Jungen Dienst-
tuenden während iıhrer Dıienstzeıit geschlossen untergebracht werden sollten,

s$1e. VOT Temden Eıinflüssen bewahren und VON eigenen redigern seel-
sorgerlich betreuen können, hatten S1€e sıch der Regierung gegenüber
verpflichtet, sowohl dıe Unterkünfte, Kasernen genannt, errichten als auch
dıe Kosten für Verpflegung und Bekleidung übernehmen. Der Staat
gewährte einen Zuschuß VOoN lediglich 20 opejken PTO Person und Tag DIe
Fınanzıerung des Forsteidienstes erfolgte uUurc Umlageverfahren: ıne
Pro-Kopf-Steuer VO 5() opejken. S1ıe wurde VO en mennoniıtischen
Personen 1m er VO'  . bıs 6() Jahren TrThoben iıne Vermögenssteuer;
S1E wurde VO Vermögen der einzelnen Mennoniten eingefordert,
welches durch Selbsteinschätzung festgestellt wurde. Die Rıchtigkeit der
Angaben konnte VO  e eiıner aTiur eingesetzten Kommıiss1ıon überprüft werden,
WEeNnNn berechtigte Zweiıfel daran bestanden.
910 ex1istlierten zehn Forstei1-Kasernen. Der Forsteidienst bestand darın, daß
In der völlıg aumlosen Steppe auf dem Gebiet der heutigen Südukraine

fachmännıscher Anleıtung eInes Förster älder angepflanzt wurden.
Daneben wurden große Baumschulen angelegt, SOWIe dıe Aussaat und
UTIZuC VOIN Gemüsesetzliıngen betrieben. Die einheimiıische Bevölkerung
konnte sıch ıer kostenlos miıt Obstbäumen und Gemüsepflanzen VErTSOTSCH
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und wurde e1 fachmännısch beraten. Die Anlage VON olchen Mustergär-
ten sollte beispielgeben wiırken.
Die Dienstzeıt etrug vier Jahre, ebensolange WIEe dıe oldaten In der Armee
dıenen mußten. 907 wurde dıe Dienstzeıit allgemeın eın Jahr verkürzt.
Im Wınter gab 6S WEe1 Monate Urlaub Vor Ableistung des Forsteidienstes
durften dıe Jungen Männer nıcht heıraten.
DIie Haltung der Mennonıtengemeıinden gegenüber denjenıgen Jungen Män-
NCIN, dıe eventuell dıe Absıcht hatten, sıch ZU aktıven Miılıtärdienst mel-
den, kommt In einem Gememndebeschluß ZU Ausdruck, welcher Maı
888 VOIl der Gnadenfelder Gemeıinde,  olotschna gefaßt wurde: „Eın
ünglıing, der den unsch außert, oder Sal Bıttgesuche dıe egiıerung
sendet, In den Miılıtärdienst aufgenommen werden, ist ob olcher
Untreue In seinem Herzen uNnserem mennonıtıschen Bekenntnisse gegenüber

ermahnen, und 6S nötıg 1st, bermals ermahnen, damıt anderer,
besserer Gesinnung werde und seinem be1 der auftfe VOT Gott und Gemeinde
abgelegten Bekenntnisse treu bleibe Wenn wiß aber mehrfacher
Ermahnung trotzıg In selner Gesinnung eharrt und emgemä andelt,
ist ıhm dıe eiılnahme eılıgenen! entsasen *
Da jede Geme11inde in iıhren Beschlüssen selbständıg War ist 65 nıcht mOg-
Hch; behaupten, dıe Haltung der Gnadenfelder (Gemeinde se1 ypısch für
alle Mennonıitengemeinden ın Rußland SCWESCHNH. Dennoch ann Ianl davon
ausgehen, daß dieser eschIiu dıe Meınung er Geme1inden wıderspiegelt.
Daß dıe einzelnen Gemeı1inden sıch sehr ohl mıt dem moralıschen Verhalten
iıhrer Jungen Mıtglıeder autf den Forstelen beschäftigten, bestätigt dıe
olgende Entscheıidung. SO e1 6N In einem Geme1indebeschluß der
Halbstädter Geme1inde VO Janaur 884 „Gemeıindediszıiplin wurde
etreff der Jüngliınge, WE nötıg Hause, auch auf der Forste1l, ernst-
ıch aufrecht erhalten. Der Kırchenbann sollte nıcht als Strafe, sondern als
Besserungsmittel angesehen und daher vorsichtig behandelt werden‘‘.?
Es 1st nıcht bekannt, ob sıch VOIL dem Ersten e  1e2 tatsäc  F Junge
Mennoniten freiwilliıg ZU Mılıtärdienst gemelde en Anders W arlr 6c5S
während des Bürgerkrieges VoNn 017 DIS 1977 da en ein1ıge ennon1-
ten Kämpfen teiılgenommen.
Die Forsteien verfügten über eigene Bıblıotheken mıt vorwiegend deutschen
Büchern, aber auch russische Klassıker vertreten An den Abenden
erteılten „Gegromte‘“ (Gebildete oft Russıischunterricht. In keiner Forste1
ehlten Musıkkappellen und e1in Männerchor.
Man kann 9 dal der Forstei1dienst eiıne stark gemeınnschaftsbildende
Funktion hatte, insofern als hler Junge Männer AdUuUSs weiıt über Rußland VCI-
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STIreut lıegenden mennoniıtischen Siedlungen zusammenlebten und dıe Jes
weılıgen Verhältnisse, ZU eıspıie In den Tochterkolonien, aus Gesprä-
chen kennenlernen konnten. Es entstanden eı Freundschaften, dıe 1mM
auTte der nächsten Jahrzehnte manche Katastrophe überdauerten.

Der Sanıtätsdienst
Miıt dem USDTuUuC des Ersten Weltkrieges anderte sıch das en auch für
dıe Jungen Mennonıiten, dıe ıhren Ersatzdienst auf den Forsteien ableısteten.
Angesichts des Elends und der Not, dıe der rieg mıt sıch brachte, ühlten
sıch dıie jJungen Männer auf der Forste1 nıcht mehr riıchtigen Platze „Als
der Weltkrieg ausbrach, wußten WIT nıcht mehr, WIT standen. Der Ernst,
In welchen WIT dann plötzlıch gestellt wurden, W, uns ZUT Besinnung.
Jetzt wurde, WENN anfänglıch auch 11UT zaghaft, doch VON den Kanzeln
schon aiur gesprochen, dalß UNSCIC Jungmannschaft sıch freıiwiıllıg ZU

Sanıtätsdienst me  e9 und dalß S1e CS tal, 1st uns ZU egen geworden. Hıer
In Not und eia kam der Wert der Persönlichkeit ZUT Geltung Hıer konnte
sıch auch der Glaube ausleben d bewähren, Und uUuNnseIcCc Sanıtäter
erwarben sıch sehr bald das Wohlwollen iıhrer Vorgesetzten und, Was noch
mehr bedeutete, das Wohlwollen und dıe Anerkennung und 16 derer, dıe
S1€e pflegten, der verwundeten und kranken russıschen Soldaten.‘“"*
Andererseıts gab C allerdings auch Predigerstimmen, dıe ‚„„UNs In den An-
achten auf den Forsteilen verstehen gaben, dal3 65 anders besser wäre,
WEeNN WIT CN nıcht aten Hıeraus ersieht Man, daß dıe Meınung der ILCIN-

nonıtıschen rediger ZUT rage des Sanıtätsdienstes durchaus nıcht e1n-
e1itl1c WArL. Dennoch meldeten sıch fast alle Forsteidienenden freiwillig als
Sanıtäter dıe Front Da den Mennoniıten be1l den Verhandlungen über den
Ersatzdienst selinerzeıt das eCc eingeräumt worden WAäl. nıcht dem
Krıegsministerıum unterstellt werden, S1e vn auch als Sanıtäter
nıcht Dreı nıchtmıiılıtärıischen Verbänden unterstand se1t Ausbruch des Kriıe-
SCS das Sanıtätswesen In Rußland Es dies „Der Allrussıschen
Landschaftsverband“‘, .„Die Vereinigte Adelsgesellschaft” und „Der
Städteverband‘‘ twa 6.000 Junge Mennoniten hatten sıch spontan für den
Sanıtätsdienst gemeldet; ihre Zahl wuchs während des Krieges auf CIrca

Ihre Eınteilung auftf die Z/üge, welche ZU Iransport VOoNn Verwun-
deten umgeruüste werden mußten, erfolgte In der ege In Moskau, wohınn
alle mennonıtıschen jJungen Männer VON den jeweıligen Sammelplätzen aus

geschickt wurden. Innerhalb relatıv kurzer eıt wurden S{ olcher Züge
auSsCc  1eßlıch mıt mennonıtischen Sanıtätern besetzt. Die Leıtung eines
olchen Sanıtätszuges hatte eın russischer Arzt, der VON dre1 Kranken-
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schwestern unterstutzt wurde, alle übrıge Arbeıiıt hatten dıe Sanıtäter VCI-

richten.
Die Züge fuhren nahe WIEe iırgend möglıch die Front heran. Unter Eın-
Satz des eigenen Lebens holten dıe mennonıtischen Sanıtäter dıie Verwun-
deten AdUs»s dem Kampfgebiet, versorgten SIe; SOWwelt S1e CS konnten, und VOCI-

en S1e AdUus dem Feldlazarett In dıe Züge Dıie Sanıtäter begle1iteten die
Verwundetentransporte und pflegten dıe Verwundeten.
11 alleın In Sanıtätszügen versahen diıese Jjungen Mennonıiıten iıhren
DIienst. Es gab Hospıitäler, dıe Tast ausschlhlıießlich VON mennonıiıtiıschen
Sanıtätern und verwaltet wurden: Im abor, In der Hospitalapo-
eke, 1M Warenlager und In der Bäckere1 S1e iıhren Dıienst. 1INe sehr
wichtige spielten SIe auch In der Verwaltung. Weıl S1e gew1ssenhaft
ıhren Dienst versahen und unbestechl: WAarcen), W dsSs VOIT em während der
Kriegszeıt In Rußland ungewöhnlıch WAäl. S1e oft schlıer unersetzbar.
Gerade miıt Bestechungsversuchen wurden dıe Jungen Mennoniıten oft der
Versuchung ausgesetzt.
Die mennonıtischen Sanıtäter verrichteten ihren Dienst Z7We] Fronten. DIie
eNTrzZa| VONN ihnen WAar der Westfront eingesetzt. DiIie anderen versahen
ihren Dıenst der türkıschen Front, In der Kaukasusreg1on. Dieses
Sanıtätspersonal hatte W eın Vıelfaches schwerer als ihre „Kollegen‘“
der Westfront. In der gebırg1gen Gegend gab 6S keıne 1SeNDa. keıine
gepflasterten Straßen, abgesehen V OIl der Grusinischen Heeresstraße, wel-
che nach der roberung des Kaukasus Urc cdıe Russen In der zweıten Hälfte
des Jahrhunderts AaUus strategıschen Gründen gebaut worden Die
Verwundeten mußten Aaus der ampflınıe den Verbandsplätzen
werden. ach notdürftiger arztlıcher Versorgung wurden S1e auf ragbaren,
dıe zwıschen Zzwel Mauleseln bzw Pferden hıngen, auf unWESSaMECN
Gebirgspfaden Hauptverbandsplätzen gebracht. Tst VOINN dort konnten die
Verwundeten, dıe noch en gebliıeben mıt Pferdewagen 1INns
Hınterland gebrac werden.
DIe deutsch-mennonitischen Sanıtäter en sıch als russische Unter-

gefühlt. Dies belegen E1ıgenberichte olcher Sanıtäter, dıe In deutsche
DZW Öösterreichische Gefangenschaft geraten Sıe versuchten AdUus

dieser Gefangenschaft entfhehen. FEınen besonderen Fall olcher eTfan-
genschaft schıildert eın mennonıtischer Sanıtäter: „„Als dıe Sonne aufgıng,

dıe russische Armee erledigt, und S1e mußte ängs dem Schienenstrang
entlang In eutschlan: zZUu Gefangenenlager marschileren. Mıt SonnenaufT-
SaNg begann auch HIS OFE Arbeıt, Verwundete verbinden, und jetzt WUlI-

den nıcht 1Ur russische oldaten, sondern auch deutsche verbunden. SO al-
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beıteten WIT wohl be1 sechs ochen Und dann wurden auch WIT 1INs Innere
Deutschlands geschickt. Es In jedem ager echz1g- bıs sıebzıgtausend
Tausend eIangene. So eın ager eıtete gewöhnlıch eın alterer (Gjeneral Be1l
UNsSscCICT Ankunft wurden WIT dem Lagerleıiter vorgestellt. Weıl uUuNnseTe

Unıtorm als Sanıtäter schwarze Lederjacken 1e Uulls der acht-
pOosten, der uns begleıtete und 1mM ager abgeben mußte, für Pıloten, weiıl dıe
deutschen Pıloten In schwarzen INan L1UT Teerjacken gingen
kam an denn, daß, als der General fragte: „Was sınd das für Leute ın eerlr-
jacken?” Posten dıe Hacken zusammenklappte, dıie and den
Mützenrand egte und antwortete „Das sınd es Luftschuiffer, Herr Gene-
ral Da der General „Na da en WIT einen Fang gemacht‘.
Nachdem 6S sıch herumgesprochen hatte, daß 6S sıch nıcht russische
Luftschiffer andelte, sondern Mennonıiten, VOIN welchen der Posten noch
nıe gehö hatte und sıch keıine andere als eiıne kriıegerische Vorstellung
davon machen konnte, meldete Iß seinem General beım nächsten Mal „Mıt
Erlaubnıs melden, das sınd es Miınenleger, Herr General.“ „„O
Donnerwetter, das sınd doch gefährliıche Leute!‘‘, me1ıinte kopfschüttelnd der
General.‘‘!*
Sobald D sıch den westpreußischen Mennoniıten herumgesprochen hatte,
daß 1Im Gefangenenlager Coburg rublandısche Mennonıiten selen, versuchte

diese auf cdıie Mennonıitenhöfe verteıulen. ber eınen interessanten Fall
In diesem Z/Zusammenhang berichtet der Sanıtäter (nesbrecht HR 19108  - dıe
deutsche Regierung sıch sehr uns kümmerte und dıe Lage eInes jeden
uUuNnseIer untersuchte, kam ich nach ungefähr sechs ochen Herrn
e $ Reichfelde be1e’ auf eın Rıttergut. Der Unterschie: sehr
groß Auf der ersten Stelle kam ich [1UT bıs 1INs Hınterhaus ZU Essen,
kam iıch mıt n]ıemand In dieser Famılıe In Berührung; hıer aber am ıch eine
gute und hatte außerdem Famıhlenanschlulß und hatte ınfolgedessen
nıcht Zeıt, alleın sıtzen und Irübsal blasen An den Abenden bat mich
Herr e ‚$ AUSs einem Buch ZUT Unterhaltun vorzulesen. uberdem
dıe Kınder iın dem er WIE meılne Hause.beiteten wir wohl bei sechs Wochen. Und dann wurden auch wir ins Innere  Deutschlands geschickt. Es waren in jedem Lager sechzig- bis siebzigtausend  Tausend Gefangene. So ein Lager leitete gewöhnlich ein älterer General. Bei  unserer Ankunft wurden wir dem Lagerleiter vorgestellt. Weil unsere  Uniform als Sanitäter schwarze Lederjacken waren, hielt uns der Wacht-  posten, der uns begleitete und im Lager abgeben mußte, für Piloten, weil die  deutschen Piloten in schwarzen — man sagte nur Teerjacken — gingen: so  kam es denn, daß, als der General fragte: „Was sind das für Leute in Teer-  jacken?‘“ unser Posten die Hacken zusammenklappte, die Hand an den  Mützenrand legte und antwortete: „Das sind alles Luftschiffer, Herr Gene-  ral.‘“ Da sagte der General: „Na — da haben wir einen guten Fang gemacht“.  Nachdem es sich herumgesprochen hatte, daß es sich nicht um russische  Luftschiffer handelte, sondern um Mennoniten, von welchen der Posten noch  nie etwas gehört hatte und sich keine andere als eine kriegerische Vorstellung  davon machen konnte, meldete er seinem General beim nächsten Mal: „Mit  Erlaubnis zu melden, das sind alles Minenleger, Herr General.“ „O  Donnerwetter, das sind doch gefährliche Leute!‘“, meinte kopfschüttelnd der  General:“2  Sobald es sich unter den westpreußischen Mennoniten herumgesprochen hatte,  daß im Gefangenenlager Coburg rußländische Mennoniten seien, versuchte  man diese auf die Mennonitenhöfe zu verteilen. Über einen interessanten Fall  in diesem Zusammenhang berichtet der Sanitäter P. J. Giesbrecht: „Da nun die  deutsche Regierung sich sehr um uns kümmerte und die Lage eines jeden  unserer Gruppe untersuchte, kam ich nach ungefähr sechs Wochen zu Herrn  Bartel, Reichfelde bei Altfelde, auf ein Rittergut. Der Unterschied war sehr  groß. Auf der ersten Stelle kam ich nur bis ins Hinterhaus zum Essen, sonst  kam ich mit niemand in dieser Familie in Berührung; hier aber bekam ich eine  gute helle Stube und hatte außerdem Familienanschluß und hatte infolgedessen  nicht Zeit, allein zu sitzen und Trübsal zu blasen. An den Abenden bat mich  Herr Bartel, aus einem Buch zur Unterhaltung vorzulesen. Außerdem waren  die Kinder in dem Alter wie meine zu Hause. ... Nach ein paar Wochen stellte  Herr Bartel mich als Inspektor an‘‘.'*  Gleich nach Kriegsende kehrten die mennonitischen Sanitäter, sobald sich  die Gelegenheit bot, aus der Gefangenschaft in Deutschland in ihre Heimat  nach Rußland zurück. Der Sanitätsdienst hat sich für die rußländischen  Mennoniten in zweifacher Hinsicht als segensreich erwiesen. 1. Die jungen  Männer erhielten die Möglichkeit, ihre Friedensliebe unter schwierigen Be-  dingungen, auch unter Einsatz ihres Lebens, unter Beweis zu stellen. Denn  infolge von Verwundung an der Front und durch Krankheit, vor allem Ty-  120Nach eın Daar ochen tellte
Herr miıch als Inspektor 6 13
Gileich nach Kriegsende kehrten dıe mennonıtischen Sanıtäter, sobald sıch
dıe Gelegenheı bot, aus der Gefangenschaft in eutschlan In hre Heılımat
nach an zurück. Der Sanıtätsdienst hat sıch für dıe rußländischen
Mennoniıten In zweıfacher Hınsıcht als segensreich erwliesen. DIie Jungen
Männer erhielten dıe Möglıchkeıt, hre Friedenslhebe schwierigen Be-
dıngungen, auch Eınsatz iıhres Lebens, Bewels tellen Denn
nfolge VON Verwundung der Front und HTG Krankheıt, VOT em TIy-

120



phus, siınd prozentual ebensovı1ıel mennonıiıtische Junge Männer gestorben,
Ww1e russische oldaten 1mM rieg umgekommen Sınd, WE die jeweılıge
Bevölkerungsza zugrunde gelegt WwIrd. DiIie Mennoniıten zeıgten sıch mıt
iıhrem Sanıtätsdienst als loyale Bürger des russıischen Reıiches und
wıderlegten dıe Behauptung der russischen Panslawısten, ‚„dıe Deutschen 1mM
allgemeınen, dıe Mennoniıten 1m besonderen treften das CC russische
Untertanen se1N, mıt en 14

{{
Die egelung der Wehrlosigkeıtsfrage, WI1IeE $1€e€ mıt der Zarenreglerung DGr
roffen worden WAal, geriet INs anken, als 1m Februar 19 der Zar abgesetzt
wurde und dıe sogenannte Provısorische Reglerung dıe Dr bernahm
Vertreter der Mennonıitengemeıinden fuhren sofort nach Petrograd, konnten
dort aber nıchts ausrıichten, da nfolge eiInes Minısterwechsels nıemand für
iıhr nlıegen zuständıg WaTrT Allerdings wurde den Vertretern 1mM
Kriegsministerium CH daß . das (Gjesetz über dıe Wehrlosigkeıt der Men-
nonıten auch Jetzt In Ta bleibe‘‘.
Vom bIs 18 August 9017 fand In Ohrloff/Molotschna der Erste ge-
meılne Mennonitische Kongreß Hıer wurde ZU erstenmal In der (Gje-
schıichte der rußländıschen Mennonıiten über dıe Wehrlosigkeıt grundsätzlich
dıskutiert. Überraschend viele, teıls wıdersprüchlıche Argumente
kamen e1 ZUT Sprache Aus der allgemeınen Dıiskussion lassen sıch dre1ı
Punkte herauskristallisıeren: Erstens wurde verlangt, dıe rußländıschen
Mennoniten ollten sıch VON ihrer passıven Wehrlosigkeıt TeNNeEN und ZUT

aktıven Beförderung des Friedens übergehen und sıch den
Frıedensverhandlungen beteıiliıgen; zweıtens wurde behauptet, daß die ruß-
ländıschen Mennoniten überhaupt nıcht wehrlos 1mM eigentlichen Sınne des
Wortes se1en: drıttens meınte In daß nıcht immer und In en Fällen
wehrlos se1n ürfe, denn 6S könnten Umstände eıntreten, „Wehrlosigkeıt
ZU Verbrechen‘“‘ würde: aber eine solche Entscheidung MUSSE jeder
einzelne für sıch treffen.!®
Irotz diıeser Meınungsvıelfalt nahm der Kongreß einstimmı12g den escCHNIu
d} dalß dıe Mennoniten „fest und unerschütterlich auf dem en des Wehr-
losıgkeitsprinzips stehen, das 1m Geiniste des Evangelıums tiıef egründephus, sind prozentual ebensoviel mennonitische junge Männer gestorben,  wie russische Soldaten im Krieg umgekommen sind, wenn die jeweilige  Bevölkerungszahl zugrunde gelegt wird. 2. Die Mennoniten zeigten sich mit  ihrem Sanitätsdienst als loyale Bürger des russischen Reiches und  widerlegten die Behauptung der russischen Panslawisten, „die Deutschen im  allgemeinen, die Mennoniten im besonderen treten das Recht, russische  Untertanen zu sein, mit Füßen  6 14  .  H  Die Regelung der Wehrlosigkeitsfrage, wie sie mit der Zarenregierung ge-  troffen worden war, geriet ins Wanken, als im Februar 1917 der Zar abgesetzt  wurde und die sogenannte Provisorische Regierung die Macht übernahm.  Vertreter der Mennonitengemeinden fuhren sofort nach Petrograd, konnten  dort aber nichts ausrichten, da infolge eines Ministerwechsels niemand für  ihr Anliegen zuständig war. Allerdings wurde den Vertretern im  Kriegsministerium erklärt, daß „das Gesetz über die Wehrlosigkeit der Men-  noniten auch jetzt in Kraft bleibe‘“.'®  Vom 14. bis 18. August 1917 fand in Ohrloff/Molotschna der Erste Allge-  meine Mennonitische Kongreß statt. Hier wurde zum erstenmal in der Ge-  schichte der rußländischen Mennoniten über die Wehrlosigkeit grundsätzlich  diskutiert. Überraschend viele, teils sogar widersprüchliche Argumente  kamen dabei zur Sprache. Aus der allgemeinen Diskussion lassen sich drei  Punkte herauskristallisieren: Erstens wurde verlangt, die rußländischen  Mennoniten sollten sich von ihrer passiven Wehrlosigkeit trennen und zur  aktiven Beförderung des Friedens übergehen und sich sogar an den  Friedensverhandlungen beteiligen; zweitens wurde behauptet, daß die ruß-  ländischen Mennoniten überhaupt nicht wehrlos im eigentlichen Sinne des  Wortes seien; drittens meinte man, daß man nicht immer und in allen Fällen  wehrlos sein dürfe, denn es könnten Umstände eintreten, wo „Wehrlosigkeit  zum Verbrechen‘“ würde; aber eine solche Entscheidung müsse jeder  einzelne für sich treffen.'®  Trotz dieser Meinungsvielfalt nahm der Kongreß einstimmig den Beschluß  an, daß die Mennoniten „fest und unerschütterlich auf dem Boden des Wehr-  losigkeitsprinzips stehen, das im Geiste des Evangeliums tief begründet ...  und im mennonitischen Glaubensbekenntnis fest verankerst ist.‘“” Bemerkens-  wert an dem Verlauf der Diskussion über den Tagesordnungspunkt Wehr-  pflicht ist, daß sich hier kritische Stimmen artikulierten, die persönliche  Erfahrungen aus den Kriegsjahren in ihre Argumentationen einbrachten. „Es  gibt eine zweifache Verweigerung des Krieges: eine passive und eine aktive.  121und im mennoniıtischen Glaubensbekenntnis fest verankerst ist. Bemerkens-
weTT an dem Verlauf der Diskussion über den Tagesordnungspunkt Wehr-
pflicht Ist, daß sıch hier kritische Stimmen artıkulıerten, cdie persönlıche
E  rungen aus den riegsjahren In iıhre Argumentatıonen einbrachten. „ESs
g1bt eıne zweıfache Verweıligerung des Krieges: ıne passıve und eine aktıve
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Jene en WIT immer gehabt. ber WIT ollten N auch aktıv ampfe
den Friıeden beteilıgen, ropaganda treiben den Krıeg 6618
Vom 3() Jun1 bIıs ZU Julı 918 fand In Lichtenau,  olotschna dıe gEe-
meıne Mennonitische Bundeskonferenz Eıner der Schwerpunkte die-
SCH Konferenz Wäal das Problem der Wehrlosıigkeıt. Es tellte sıch Jjetzt mıt
besonderere’ da cdıe Heimsuchungen der Räuberbanden einerseıIits und
dıe ründung des Selbstschutzes andererse1lts VON brennender Aktualıtät

Wenn INan eın Jahr auf der Konferenz Ohrloff dıe Me1-
nungsvielfalt noch In dre1 Punkten zusammenfTfassen konnte, gab CS dies-
mal wei1t mehr unterschiedliche Standpunkte. on dıe ogroße Zahl derer,
dıe sıch der Dıskussion beteıilıgten, Männer insgesamt, pricht für dıe
Dringlichkeıit des Wehrlos1igkeıitsproblems. Zusammenfassend kann gesagt
werden:

Verstärkt melden sıch Zweıfel Worte, ob dıe rußländıschen Mennon1i1-
ten WITKI1C noch wehrlos selen. Vor em wırd dıe mangelnde Friedfertig-
eıt iIm alltäglıchen en beklagt

Auffallend viele Redner ireten für Toleranz denjen1gen gegenüber e1n, dıe
sıch für den Waffengebrauch 1m Selbstschutz entschıeden en Der
Entschluß arüber MUSSE dem einzelnen überlassen werden. Es könne
durchaus darauf hınauslaufen, daß sıch Zzwel Gruppen ın den Gemeı1inden
herausbılden würden: eNTrI0O0sSe und Wehrhafte, „wobe1ı dıe gottesdienst-
lıchen Handlungen gemeınsam bleiben und dıe Wehrlosigkeıt ZUT (GJewI1s-
sensfrage jedes Eınzelnen WIT co 19

tärker als noch eın Jahr UVO wırd auf diıeser Bundeskonferenz gefOr-
dert, daß der „Eiınzelne uns VO der persönlıchen Wehrlosigkeıt ZU

Protest den rieg  ‚66 übergehen müsse.“
Unter gewIlssen Verhältnissen se1 CS ‚„dıe Pflıcht, für uUuNnseTEC Brüder, für
eund Gerechtigkeıit, Freiheit und Ordnung wehnrha: werden‘‘.“ Dies
betonte anderen auch eın ehemalıger Sanıtäter, der sıch seiınerzeıt
ausdrücklıch ZUT absoluten Wehrlosigkeıt ekannt hatte, 1UN aber angesıichts
der Ausschreıitungen der achno-Bande einen Gesinnungswandel erfuhr,
„denn WIT sınd unrettbar aubmördern preisgegeBen: :“

Es In der Dıskussion andererseıts auch nıcht eindringlichen Mah-
NUNgSCH, daß „keın eiserner wang unNs bewegen kann, das Prinzıp der
Wehrlosigkeıit aufzugeben, 5 bleibe e1 bıs ZU Begınn des tausendjäh-
rıgen Reiches‘‘.*
Aus dem hıer Ausgeführten ist unschwer erkennen, daß dıe Krıiegserfah-
ruNngscCH, VOT em aber e Gewalttaten der achno-Bande, dıe dıe deutschen
Kolonıen mordend und brandschatzen: durchzogen, eiıne große Unsıcherheit
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in den (GGemütern der Mennoniten ın ezug auftf das Glaubensprinzıp
Wehrlosigkeıt verursachten. Zum erstenmal dıe rußländıschen
Mennonıiten miıt brutaler Gewalt konfrontiert, der S1e sıch hılflos ausgeliefert
sahen

{11
1Ne völlıe Cue Sıtuation entstand für dıe Mennonıiten nach dem (Oktober-
Umsturz VOoON 1947 welcher dıe Bolschewıken dıe aCcC brachte Sämt-
16 Priviılegien, auch dıe der Mennonıiten, wurden aufgehoben, selbstver-
ständlıch auch das der Befreiung VO Waffendienst
Zunächst konnte sıch dıe NEUC Sowjetmacht nur in den Hauptstädten Petro-
orad und oskau durchsetzen. Der 1L1UN beginnende Bürgerkrieg verwandel-

das Rußland in 1 ogroßes a0s Nur allmählıch konnten dıe
Bolschewıiken ihre aC auch iIm weıten Hınterland festigen. In der kra1ı-

eschah das erst 921 Bıs In mußte sıch dort laut dem Armeebefehl
Nr 130 VO 1918 jeder Antragsteller auft Befreiung VO alffen-
cdienst eıner Prüfung VOT einem kommuniıstischen Gericht unterziehen. Zur
Ausführung kam dieser Armeebefehl praktısch nırgendwo. 1e]1 wiıichtiger
Wl das Dekret VO Januar 1919 Es hat folgenden Wortlaut:

Dekret
über dıie Befreiung VO Kriegsdienst aus rel1g1Ööser Überzeugung

Personen, welche Aaus relıg1öser Überzeugung nıcht Kriegsdienst
teilnehmen können, wıird auf rund einer Entscheidung des Q
gerichtes das ec eingeräumt, den Dienst als Sanıtäter VOT em In
Hospıitälern mıt Isolıerstatıonen oder RC eine andere allgemeın
nützlıche Tätıgkeıt nach unsch des Dienstpflichtigen abzuleı1sten.

Für se1ıne Entscheidung über dıe Freistellung VO Kriegsdienst und
dıe Ableıstung Urc einen SANI  1ens ordert das Volksgericht e1in
Gutachten beım Moskauer „Vereinigten Rat rel1g1öser Gemeininschaf-
ten und Gruppe  o jeder ZUT Verhandlung anstehenden Dl
olches Gutachten muß uskKun geben sowohl darüber, daß dıe
betreffende relıg1öse Überzeugung den Kriegsdienst ausschlıeßt, als
auch darüber, da d1e betroffene Person aufrichtig und gewissenhaft
andelt

In Ausnahmeftällen wırd dem „Vereingten Rat relıg1öser Geme1ın-
schaften und Gruppe  . das Appellationsrecht beım Präsıdium des
Allrussichen Vollzugskomitees eingeräumt, eine völlıge Freıistellung
sowohl VO Kriegs- als auch VO Ziv1i  1eNs einzuklagen, WEeNnNn
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zuverlässıg nachgewı1esen werden kann, dal olcher Ersatzdienst
nıcht 11UT miıt der relıg1ösen Glaubensüberzeugung gemeın, sondern
auch mıt den Schriften der betreffende SOWIeE mıt dem
persönlıchen en der betroffenen Person unvereınbar ist
Anmerkung
Das ecC eın Verfahren über dıe Freistellung der betroffenen Person
VO Kriegsdiens einzuleıten, wırd sowohl dem Dienstpflichtigen
selbst als auch dem „Veremigten Rat rel1ıg1Ööser Geme1ninschaften und
Gruppe zugestanden. Diesem wırd auch das ec eingeräumt, eın
Verfahren beım olksgericht Moskau beantragen.
Vorsıtzender des Rates der Volkskommissare

U1 ’ )anov Lenın)
Der olkskommıssar der Justiz

OonC-Brujevıc
Der ekretär

Fatıeva
Moskau, reme, Januar 919

Wıe W ar dieses erstaunlıche Dekret zustande gekommen? DIe Inıtlative Aa
WAar VO adımır schertkow dUu>S  SCNH, einem ‚„Jünger” des Schrift-

stellers Lew Tolsto], dessen re D miıt aufopferungsvoller Überzeugung
vertrat, VOT em dıe der Bergprediegt Jesu NninNnomMmMeEN pazıfıstische rund-
haltung: „Wıderstehet nıcht dem Übel!“ Seıine revolutionäre Tätıgkeıt hatte
schertkow bereıts In Z/ürıch, In der Zusammenarbeiıt miıt Lenin, begonnen.
Aufgrund dieser persönlıchen Beziehung Lenıin gelang CS ıhm, das oben
zıt1erte ekrte erwırken. schertkow War damals der Leıter des bereıts
9017 gegründeten „Veremigten Rates der relıg1ösen Gemeinschaften und
Gruppen‘‘, eben desjen1gen Rates, der In dem erwähnt wiIird. Mıiıtgliıeder
dieses Rates Waren dıe Tolsto1janer, dıe Baptısten und Evangelıumschristen.
Als Mennonıiten Waren Klassen und Peter Froese e1l
Dieses Dekret 1e bıs 1925 in Ta Merkwürd1igerweıise fand dıe In dem
Dekret getroffene egelung eines Ersatzdıenstes nıcht überall dıe Zustim-
INUNS der Mennonitengemeinden. Namentlıch In Wests1ibirien stie ß I1a sıch

dem „gerichtlıchen Chara des Dekrets In den Erinnerungen VON

Hıldebrand lesen WIT VON der zornıgen mpörung der dortigen
Mennoniten, daß dıe „mennonıiıtıschen Jünglinge atheıistischen, gottesleug-
nerıschen Volksrichtern‘‘“* ZU Verhör ausgeliefert wurden. Diese oft vÖöl-
lıg ungebildeten RICHteEr: laut ekrte befugt, cdıe Jungen ennon1-
ten, dıe des Ööfteren des Russıiıschen kaum mächtig In 99-  ekeNnrte und
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nbekehrte‘  co einzuteılen. Es gelang dem VON den sıbırıschen Mennonitenge-
meınden beauftragten und bevollmächtigten Jakob Hıldebrand als einem
scharfsınnıgen und redegewandten Manne, der sıch In dem russıschen Be-
hördenwesen vorzüglıch auskannte, /{ Wal In en Fällen, VOT Gericht be1izu-
stehen und den Freispruch für dıe Jungen Mennoniıten erwırken, aber viß

W äal zutiefst davon überzeugt, dalß dıe Gerichtsverhandlungen [1UT „ Verwiır-
rung In dem relıg1ösen (Gew1lissen der plıkanten stifteten‘“. Den mennonıtı1-
schen Mıtglıedern des „Rates” warf ST VOlLIL, ohne Wiıssen und Eınverständnis
der rußländischen Mennonitenschaft das Dekret UuntferstIutLz en Ihr
„e1genmächtıges orgehen“ habe den Gemeı1inden 11UT geschadet.“
Dieser Vorwurf esteht meılnes Erachtens Unrecht, denn Peter Froese
hatte immerhın versucht, Verbindung den ordentliıch gewählten Ver-
trauensmännern ıIn den Mennonıtengemeıinden Südrußlands aufzunehmen.
Unter den damals chaotischen Verhältnissen kam allerdings L11UT eine eINZI1-
SC Antwort AUsSs Halbstadt/Molotschna In diesem Schreiben bat der alb-
städter Alteste, dıe Arbeıiıt In oskau fortzusetzen.*®
ıne großzügıgere Handhabung des Verfahrens ZUT Freistellung der Jungen
Mennoniıten VO Waffendienst In den Wests1ibirischen Geme1inden wurde
erreicht Hre eiıne Verfügung des Vorsitzenden des Sibirıschen Revolutions-
komıitees In msk VO Aprıl 1920 Es Ist zweıfelsohne eın außerordentliches
Verdienst VO  z Hıldebrand, diese Verfügung erwirkt en
In Südrußland hatte der Molotschnaer Mennonutische Kırchenkonvent Ende
des Jahres 07() auf einer Zusammenkunft beschlossen, baldmöglıchst eiıne
Versammlung einzuberufen, die über cdıe rage der Wehrlosigkeıit und ıhre
Vertretung be1 der egjıerung beraten sollte Am 19 TuUar 021 fand
diese ersammlung In der AFC VON Alexanderwohl/Molotschna er
den Vorständen er (Geme1lnden WaIienNn VO  —; jedem Dorf auch ZWel bürgerliıche
Vertreter eingeladen worden; außerdem ZWwel Vertreter der
Kubaner/Kaukasus Mennoniten gekommen Die Leıtung dieser großen Ver-
ammlung hatte Altester Gerhard Plett  lerschau DIie beıden Männer VO
an berichteten der Versammlung, daß S1e Verbindung mıt Klassen
und Peter Froese in Moskau hätten. Die Molotschna-Gemeınnmdevorstände.,
welche VON der Tätigkeıt des „Veremmigten Rates‘ bısher noch nıchts gehö
hatten, erfuhren NUunNn, daß laut VO! 919 alle dıejen1ıgen, dıe eine
Bescheinigung iıhrer Wehrlosigkeıt VOIN dem „Veremigten Rate‘‘ vorlegten,
VO affendienst efreıt würden, sobald der Rat iıhre Namen der 5SowjJetre-
g]erung übermuttelt und dıe Freistellung für S1e erlangt habe
Daraufhin esScChHIO dıe Versammlung, für die Molotschna-Kolonie eıne Or-
ganısation gründen, „welche dıe Namen der miılıtärpflichtigen Jjungen
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Leute sammeln, als eNTrTIOse bescheimigen und S16 dann mıt Zzwel zuverläs-
sıgen Delegaten nach Moskau eiIOrdern sollte ZUT endgültigen Befreiung‘‘.“”
FKın gewähltes Komuitee, mıt Janz d der Spiıtze, erfaßte in /usammen-
arbeıt mıiıt eiıner Kommıissıon VO leiıtenden redigern eiıne Resolution über
dıe ufgaben dieser Organısatıon. DiIe ausgearbeıtete Resolution
wurde ohne Einschränkungen VON en Versammelten ANSCHOMMEN. Da aber
meldete sıch Janz noch einmal Ylg persönlıcher” aC und gab olgende
Erklärung ab „Diese Versammlung g1bt dem Komuitee dıe Aufgabe, dıie
Sowjet-Regierung gehen und und behaupten, daß dıe
mennonıtische jJunge Mannschaft alle wehrlos 1st Doch sowohl dıe roftfe

Regilerung WIeE auch WIT alle WI1Ssen, Was Hrc den Selbstschutz geschehen
W ar Es wiırd furchtbar hart se1n, jene überzeugen, daß WIT wehrlos Ssiınd.
em WI1Issen WIT selbst nıcht, ob tatsaäc  1C Wehrlosigkeıt da Ist: vielleicht
wollen WIT Jetzt wehrlos se1n, WENNn aber anderes kommt dıe
Deutschen), dann schließen S1e wieder. ollen WIT WITKI1C eine wehrlose
tellung für dıe Zukunft einnehmen, Ist N hıer d Platze, daß WIT be-
kennen: Was geschehen 1st, das ist leıder geschehen, aber va {ut uns le1d, daß
6S geschehen ist [JDas muß hiler heute klargestellt werden‘‘.“
Obwohl Jjetzt „viele Zeugn1isse für Wehrlosigkeıit erbracht‘“‘ SOWIE VO der
eue der Jungen Männer und iıhrer Umkehr gesprochen wurde, konnte 6®
nıcht SEL endgültigen Abstimmung kommen, weil eın anwesender Bruder
zweımal nachdrückliıch A dıe erinnerte, „die eıne andere Überzeugung
haben‘‘. Die Versammlung drohte auseinanderzufallen, zumal Janz den
Vorsıtz In dem VO bestimmten Komuitee nıederlegte. Da sprach Altester

„Wer aiur Ist, daß WIT mıiıt UNSCTEIMN SYaNZCH en und Irachten
wehrlos se1In wollen, der hebe dıe Hand!‘*“” Ausnahmslos alle stimmten dem

le wußte wohl, dalß damıt dıe V Ol Janz geforderte Verurteilung
der Vergangenheıt nıcht ausgesprochen WAÄäTrT, aber mıiıt dem soeben CI -

folgten,,Gelübde für dıe Zukunft‘‘ konnte das Komuitee mıt Janz als
Vorsiıtzendem seine Arbeit aufnehmen, und S0 eschah C6$ auch.
Der Weg uUurc dıe Instanzen, den Janz ın den nächsten onaten gehen
mußte, die ründung der OM Mennonitischen Kırchenkonvent be-
schlossenen „UOrganısatıon" durchzusetzen, WTr ang und mühevoll In
Charkov, der damalıgen Hauptstadt der Ukraine, we1igerten sıch dıie zustan-
1gen ehorden kategorisch, dıe ründung einer Organıisatıon zuzulassen,
dıe sıch als „mennonıitıisch“ bezeichnete, denn *N ürften keine relıg1ösen
Organisationen bestehen. Schließlich machte der olkskommissar für Innere
Angelegenheıten der Ukraine, Manzew, der auch Leıter der GPU Wr selbst
den Vorschlag, dıe Mennoniten könnten sıch als Abkömmlinge VO  —_
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Holländern bezeiıchnen: dann hätte f keiıne Eınwände eıne solche
Organısatıon. Janz stimmte A und S entstand 027 der „ Verband der
Bürger holländıscher erkunft  L
[ieser auch Juristisch fundıierte Verband Wal einmalıg In der damalıgen
SowjJetunıion, schon deshalb, we1l Kommunisten keın ıtspracherecht
hatten. Seine Satzung ez0og sıch auf d1e landwiırtschaftlıchen, geschäftlı-
chen, industriellen und natıonalen Interessen der Molotschna-Mennoniten-
gemeınden. Das eigentlıche Z1iel des Verbandes, dessent ıllen D über-
aup 1Ns en gerufen worden WAal, ämlıch die Befreiung der Jjungen
Männer VO Mılıtärdienst, W alr allerdings gegenstandslos geworden, denn
eiınmal fanden zunächst keıine Eınberufungen und ZU anderen WAar der
„Vereinigte Rat““ in Moskau inzwıschen aufgelöst worden, dıe
Mennoniten In Südrußland nıchts erfahren hatten. och das Dekret VO

919 16 In Ta
Es Se1 hiıer noch erwähnt, daß ohne den „Verband der Bürger holländischer
erkunft  66 dıe Hılfsaktionen der holländischen und nordamerıkanıschen
Glaubensgeschwister In den HungerJahren D] nıcht hätten urch-
geführt werden können: und auch dıe Auswanderung Tausender Mennoniten
AaUS anı nach Kanada In den Jahren 9723 bıs 9726 wurde [1UT möglıch,
e1l 6S den Verband gab
Für dıe egelung der rage des Ersatzdıenstes, für se1ıne behördliıche
Vertretung gegenüber den Reglerungsstellen, Wr se1it (OOktober O72 erneut die
„Kommıissıon für Kırchenangelegenheiten“‘ (KfK) zuständıg. Diese
Kommıissıon, deren Miıtglıeder VOT em AUs der Chortitza- und der Ol0OIisch-
na-Kolonie kamen, hatte mıiıt ihrer Gründung 1m TE 910 dAe Aufgabe
erhalten, dıe kırchlıchen Interessen er (Gjemelinden 1m Russiıschen e1ic der
eglerung gegenüber In der Zeıt der Revolutions- und Bür-
gerkriegswirren konnte dıe Kommıiıssıon nıcht arbeıten. 925 wurde S1e UTrcC
besondere Abteiılungen für 1DIren und dıe T1mM erweiıtert.
Praktische Hılfe be1l den Volksgerichten, VOT denen dıe Jungen Männer sıch
FA} verantworten hatten, Un OM Miılıtärdienst freigestellt ZUu werden, konn-

dıe KfIK nıcht gewähren, sondern 11UT einen ‚Anwalt“‘ ermöglıchen, der
dem „Applıkanten“ VOIN Gericht zugestanden wurde. Die Aufgabe diıeser
Anwälte, dıe keine FachJuristen se1n mußten, WAar schwier1g und verant-
wortungsvoll. Die Rıchter, mıiıt denen SIE sıch auseiınandersetzen mußten,
WaTeE ämlıch 1mM Schnellverfahren für ıhr Amt vorbereıtet worden.
Oft konnten S16 kaum lesen und schreiben und verfügten weniger über Fach-
kenntnisse als über iıdeologisch-politische Grundsätze. Erschwerend kam
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noch hinzu, dalß diese Rıchter VOIN vornhereın den Mennonıiıten und iıhrem
egehren nach Freistellung ablehnend gegenüberstanden.
Man kann verstehen, da der VO den wests1ıbirıschen Geme1linden bestellte
Anwalt für dıe Regıon, Hıldebrand, zorn1g VON dem „atheıstischen,
blutgıerıgen Gerichtspersonal” pricht Für iıhn hatte dıe Ablehnung des
Waffendienstes ursächlıich mıiıt „Bekehrung‘‘ tun aber WI1IEe sollte CI das
den Rıchtern armachen, denen theologısche EOTIIIe bsolut tTem waren‘?
Es kam VOL, daß eın Rıchter das betreffende ekret, aufgrun dessen
dıe Gerichtsverhandlung anberaumt worden Waäl, noch Sal nıcht kannte,
daß Hıldebrand sıch selbst emühen mußte, eine opı1e davon
beschaffen Und dann dıe weıten Wege VOINN Kolonıe Kolonıie, hunderte
VO Kılometern, urc Sturm und t1efen Schnee, rechtzeıtıg den
Gerichtsverhandlungen kommen!
Was Hıldebrand In den Mennonıiten-Kolonıien Westsı1ibiriens praktı-
schem Beıistand für dıe Jungen Männer geleistet hat, das en In den süd-
lıchen Kolonıien der rediger Aron Toews, der Advokat Kornelıus Nru
und Heıinrich Andres erfolgreich getan
In der Molotschna-Kolonie tTrat dıe egelung des Mılıtärdienstes später eın
als In der It-Kolonie Dies wırd manchmal mıt der Ex1istenz des Selbst-
schutzes 1m Jahre 1918 egründet. Diese Deutung trıfft nıcht DiIie-
gerichte In der Molotschnaen In den Verhandlungen über dıe Freistellung
VO Miılıtärdienst SsSOWeIıt bekannt den mennoniıtischen Antragstellern
iıhre relıg1öse Eıinstellung A Waffendiens nıemals mıt dem Hınweils auf
den Selbstschutz als inkonsequent entkräften versucht. „ES War der
Regierung SOWwI1e den unteren Instanzen gul bekannt, daß sıch der
Selbstschut nıcht eiıne eglerung, sondern dıe Wıllkür VON

Bandıtengruppen und deren OTrTaIus ZUT Wehr gesetzt hatte uch In den
späateren Jahren des Dıienstes, während der „sehr primıtıv, aber sehr intens1v“
geführten polıtıschen chulung der Ersatzdienstler aÜtrc e1ıgens dazu
ausgebildete Propagandısten (Polıtruks 1st der Selbstschutz nıcht als
Druckmiuttel gebraucht worden 6S se1 denn 1m Eıinzelft:  30
Wıeer C® sıch, daß sıch wehrfähıige mennoniıtische Männer nıcht selber
VOT Gericht durchzusetzen vermochten? aliur g1bt W me1lnes Erachtens ZzwWwel
TUN!

Die Jungen Männer nıcht immer ausreichend der russıschen Spra-
che mächtig Oft reichte ıhr Wortschatz nıcht aus, sıch Juristisch und
theologısc ANSCIMNCSSCH artıkulieren.

Die Jungen Mennoniıten nıcht darauf vorbereıitet, über aubens-
nhalte sprechen, daß S1e iıhre Überzeugung eindeut1ig arlegen ONNn-
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ten Wohl wußten S1e, dal die Wehrlosigkeıt 1mM mennonıtischen auDens-
bekenntnis verankert WATr, aber S1e konnten Mhes theolog1sc 11UT unvollkom-
LHNECIN begründen. Hıer hatten dıe Famılıe und dıe Gemeıninde keıne Qausre1-
chende Erziıehungshilfe geleıstet. Wıe WIT weiılter oben esehen aben, hat
s sıch be1l den Sanıtätern In dieser Hınsıcht Sanz anders verhalten.
Wıe wurde der Ersatzdienst in den 20er und In den frühen 330er Jahren prak-
tisch geregelt? Bevor das VO Januar 919 In den südlıchen Kolonıen
ZUT Durchführung gelangte, Was erst ab Frühjahr 921 der Fall Wal, ın
der Altkolonıe schon früher improvisıerte INan den Eınsatz der
Jjungen Männer. SO kamen Gruppen VOI Jjungen Mennonıiıten AdUus der
Chortitza-Kolonie ın Arbeıtstrupps, dıe der technıschen Milıtärbehörde In
Jekaterinoslav (ab 9726 Dnepropetrovsk unterstanden. S1e arbeıteten dort
als Pferdewärter und Bauleute: auch Schützengräben mußten S1e ausheben.
In den ersten Jahren wurden die mennonıtiıschen Kriegsdienstverweigerer

noch recht sınnvollen Arbeıiten eingesetzt; dAes gılt besonders für
Eıinsätze ın Hospıitälern. Mıt der eıt aber wurde der Dienst immer belasten-
der Die Dienstpflichtigen wurden In Steinbrüchen, be1l großen Bauvorha-
ben, der Errichtung VO Eısenbahndiäimmen und iın den Wäldern S1ıbirıens
eingesetzt. Ende der 20er, AnfTang der 330er Te kam der Ersatzdienst der
Sträflingsarbeit gleıch, und dıe Ersatzdienstler wurden VOIN iıhren Vorgesetz-
ten nıcht selten den Krıimıinellen gleichgestellt. Angesichts olcher
Belastungen verdient dıe Entscheidung der vielen Jungen Mennoniıten für
den walltfenlosen Dıenst In der 5Sowjetunion NSeTIC Hochachtung. S1e en
für iıhre Glaubensüberzeugung TE ihres Jungen Lebens geopfert und da-
be1 nıcht selten iıhrer tTemden Umwelt das Zeugn1s e1INes chrıstlıchen
aubens und Lebens vermıiıttelt.
Am 23 September 1925 wurde das Dekret VO Januar 919 Urc e1in Ge-
Na über dıe „Befreiung VO Mılıtärdi:enst aus relıg1öser Überzeugung und
dUus Gewissensgründen‘ ersetzt Damıt wurde der Ersatzdienst auf DESECIZ-
C Grundlage gestellt; 6S egelte den Dienst. 1936 wurde 6S UuUurc dıe
SOgenannte Stalınsche Verfassung de facto außer D gesetZl, denn diese
erklärte den Dienst mıt der ZUT „Ehrenpflicht e1INeEs jeden
Sowjetbürgers‘‘. Damıt hörte der mennonıtische waffenlose Ersatzdienst ın
der S5SowjJet-union auf exıistieren;: w hatte immerhın x TE edauert.
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